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Verfügungsfonds Geisweid

Was ist der Verfügungsfonds?

Der Verfügungsfonds ist ein Instrument der Städte-
bauförderung. Mit diesem kann Ihre Idee im Stadtteil 
Siegen-Geisweid mit 50 Prozent gefördert werden. 
Die Projekte sollen der Stärkung und Entwicklung 
des Stadtteils dienen und daher vor allem im öffentli-
chen Raum stattfinden.

Welche Projekte sind denkbar?

Gefördert werden Projekte, die zu einem attrakti-
ven und lebenswerten Stadtteil beitragen und einen 
Nutzen für die Allgemeinheit haben. Denkbar sind 
beispielsweise:

 – Bepflanzungen und Begrünungen
 – Anschaffung von Spielgeräten im Stadtraum
 – Einrichtung eines öffentlichen Bücher-

schranks
 – Straßenmöblierung
 – Lichtinstallationen
 – Kunst im öffentlichen Raum
 – Gestaltung von Plätzen
 – ...

Haben Sie eine andere Idee? Sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne und klären gemeinsam, ob Ihr 
Projekt in unsere Förderung fällt.



Verfügungsfonds Geisweid

Wer kann einen Antrag stellen?

Einen Antrag auf Förderung können Vereine, Ge-
schäfte und weitere Institutionen, aber auch Pri-
vatpersonen stellen. Die Maßnahme muss sich 
innerhalb der Abgrenzungen des Stadtteils Geisweid 
befinden:

Siegen

Geisweid



Verfügungsfonds Geisweid

Woher kommen die Mittel?

Die Finanzierung der Projekte des Verfügungsfonds 
setzt sich zur Hälfte aus Mitteln der Städtebauförde-
rung des Bundes und des Landes und zur anderen 
Hälfte aus privaten Mitteln zusammen.

50 % 
 Projekt-

förderung

50 % 
 Kofinanzierung

private Mittel
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Wie erhalte ich die Förderung?

Die Förderzusage über Ihr Projekt erfolgt auf Grund-
lage eines Antrages. Die Umsetzung des Projektes 
darf erst nach dem Erhalt einer Förderzusage begin-
nen. Die Förderung wird in der Regel nach Umset-
zung des Projektes ausbezahlt. Dafür müssen die 
vorhandenen Rechnungen eingereicht werden.

Wer entscheidet über meinen  
Förderantrag?

Bis zu einem Förderbetrag von 1.500 Euro entschei-
det die Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftsförderung über die Projekte. Eingereichte 
Projektideen, deren Fördersumme über 1.500 Euro 
liegt, bewilligt der Bezirksausschuss Geisweid in Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung. Bei Bedarf kann 
das Projekt dort vorgestellt werden.



Verfügungsfonds Geisweid

Von der Projektidee zur Umsetzung

Aufgaben der 
antragsstellenden 
Person

Aufgabe der 
Verwaltung

Ablehnung

Auszahlung des  
Zuschusses

Idee

Abstimmung mit der 
Verwaltung

Antragsstellung

Entscheidung durch 
Bezirksausschuss 
oder Verwaltung

Bewilligung der  
Förderung

Dokumentation und 
Abrechnung

Durchführung

Zustimmung



Wünschen Sie eine Beratung?

Wirtschaftsförderung:

Frau Nicole Kühn
Telefon: (0271) 404-2532
E-Mail: n.kuehn@siegen.de

Stadtentwicklung:

Frau Karolin Wippermann
Telefon: (0271) 404-2520
E-Mail: k.wippermann@siegen.de

Hier geht es zur  
Projektwebsite und  
zum Antragsformular!

Stand: Juni 2023

Universitätsstadt Siegen
Der Bürgermeister
AG Stadtentwicklung
Telefon: (0271) 404-2520
Markt 2
57078 Siegen


